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Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 02.06.2026  

Sozialausschuss 09.06.2026  

Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026  
 
Erweiterung der Rechte des Jugendforums gemäß §4c HGO 
 
Sachdarstellung: 

Mit dem beigefügten Schreiben senden die Mitglieder des Jugendforums ihr Anliegen weitergehende Rechte 
für das Jugendforum gemäß §4c HGO einzurichten.  
 
§4c HGO sagt: 
(1)  1 Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 
2 Zur Berücksichtigung der besonderen Belange soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln, 
hierzu können Gremien eingerichtet werden. 

(2) 1 Soweit geeignete Verfahren gem. 
2 Abs. 1 entwickelt wurden, können Kindern und Jugendlichen in den Organen der Gemeinde, ihren 
Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten Antrags-, Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten 
eingeräumt werden. 

(3) Die Gemeinde regelt per Satzung die nähere Ausgestaltung der Kinder- und Jugendbeteiligung. 
 
Gemäß Hauptsatzung der Stadt Neu-Anspach ist bisher vereinbart: 
 

§ 8 Jugendforum 
(1) Die Stadt Neu-Anspach richtet zur Stärkung der Beteiligungsrechte und Wahrung der Interessen  
von Kindern und Jugendlichen ein Jugendforum ein.  
(2) Der Magistrat unterrichtet das Jugendforum in allen Angelegenheiten, deren Kenntnis zur  
Erledigung der Aufgaben erforderlich ist.  
(3) Das Jugendforum hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, welche die Interessen der  
Kinder und Jugendlichen betreffen.  
(4) Für Einzelheiten und zur Regelung des Geschäftsganges wird eine Geschäftsordnung erstellt. 
 
Um die Partizipationsmöglichkeiten des Jugendforums auszuweiten schlagen die Mitglieder vor, Rede- und 
Antragsrechte in der Stadtverordnetenversammlung sowie im Sozialausschuss zu gewähren, sofern eine für 
Jugendliche relevante Sache beraten wird.  
 

Beschlussvorschlag: 

Die Beschlussfassung bleibt dem Beratungsergebnis vorbehalten. 
 

 
 



2 
 

 
 
 
Birger Strutz 
Bürgermeister 
 
Anlage: Schreiben des Jugendforums vom 01.05.2026 
 




